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2. Registrierungspflicht/freiwillige Registrierung 

§ 2 Absatz 1 LobbyRG sieht eine Registrierungspflicht für Interessenvertreterinnen und 
Interessenvertreter vor, wenn bestimmte gesetzliche Voraussetzungen vorliegen. 

Interessenvertretung ist nach § 1 Absatz 3 LobbyRG jede Kontaktaufnahme zum Zweck 
der unmittelbaren oder mittelbaren Einflussnahme auf den Willensbildungs- oder 
Entscheidungsprozess der Organe, Mitglieder, Fraktionen oder Gruppen des Deutschen 
Bundestages oder der Bundesregierung. 

 

Interessenvertreterin/Interessenvertreter 

Alle natürlichen oder juristischen Personen, Personengesellschaften oder sonstigen 
Organisationen, auch in Form von Netzwerken, Plattformen oder anderen Formen 
kollektiver Tätigkeit, die Interessenvertretung selbst betreiben oder in Auftrag geben, 
sind Interessenvertreterinnen oder Interessenvertreter im Sinne des Gesetzes. Dabei ist 
gleichgültig, ob die Interessenvertreterin oder der Interessenvertreter den Wohnort oder 
Sitz im Inland oder Ausland hat. 

 

Natürliche Personen sind Interessenvertreterinnen oder Interessenvertreter im 
Sinne des Lobbyregistergesetzes, wenn sie die Interessenvertretung selbst betreiben 
oder in Auftrag geben (z. B. als selbständige Unternehmensberaterin/selbständiger 
Unternehmensberater oder Einzelaktivistin/Einzelaktivist). Wird die 
Interessenvertretung selbst betrieben, spielt es keine Rolle, ob eigene Interessen 
vertreten werden oder die Interessenvertretung im Auftrag für andere erfolgt. 

Personen, die als (gesetzliche) Vertreter/-innen oder Beschäftigte einer juristischen 
Person, Personengesellschaft oder sonstigen Organisation auftreten und die 
Interessenvertretung in deren Namen betreiben, werden vom Lobbyregistergesetz 
nicht als eigenständige Interessenvertreter/-innen angesehen und müssen sich 
daher nicht im Lobbyregister registrieren. In diesen Fällen ist die juristische 
Person, Personengesellschaft oder sonstige Organisation als Interessenvertreterin 
zu betrachten und in das Lobbyregister einzutragen. Die Organisation benennt 
dann die natürlichen Personen namentlich, die die Interessenvertretung für die 
Organisation unmittelbar ausüben, wenn diese (gesetzliche) Vertreter/-innen oder 
Beschäftigte sind. 

Juristische Personen, Personengesellschaften oder sonstige Organisationen, auch 
in Form von Netzwerken, Plattformen oder anderen Formen kollektiver 
Tätigkeiten, sind Interessenvertreterinnen im Sinne des Lobbyregistergesetzes, 
wenn sie die Interessenvertretung nicht als einzelne natürliche Person betreiben. 
Darunter fallen Unternehmen (z. B. Aktiengesellschaft oder GmbH) und Verbände 
(z. B. Vereine), aber auch Zusammenschlüsse, die keine Rechtsform haben und 
nicht den klassischen Organisationsformen entsprechen (z. B. Initiativen). 

Sämtliche Formen kollektiver Interessenvertretung sind von diesem Merkmal 
umfasst. Auch Zusammenschlüsse von Personen, die gegenüber den 
Adressatinnen und Adressaten der Interessenvertretung oder in der Öffentlichkeit 
einheitlich organisiert auftreten, sind daher eintragungspflichtig, wenn die 
gesetzlichen Voraussetzungen des Lobbyregistergesetzes vorliegen. 
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3. Übersicht über den Registrierungsvorgang 

Der Registrierungsvorgang für Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter im 
Lobbyregister umfasst mehrere Schritte und kann mehrere Tage in Anspruch nehmen. 

 

Admin-Konto erstellen 

Bevor Sie den eigentlichen Eintrag im Lobbyregister anlegen können, müssen Sie 
zunächst ein Registrierungskonto, das „IV-Administrations-Konto (Admin-Konto)“, 
erstellen (siehe Abschnitt 4). Die/Der IV-Admin muss eine natürliche Person sein, die 
befugt ist, den Eintrag einer Interessenvertreterin/eines Interessenvertreters im 
Lobbyregister zu erstellen, zu ändern und zu aktualisieren, also zu administrieren. Dies 
gilt auch, wenn der Interessenvertreter selbst eine juristische Person, 
Personengesellschaft oder sonstige Organisation ist. Ist die Interessenvertreterin/der 
Interessenvertreter eine natürliche Person, kann die/der IV-Admin auch identisch sein 
mit der Interessenvertreterin/dem Interessenvertreter. 

 

Eintragungen vornehmen 

Nach der Erstellung des Admin-Kontos können Sie die Eintragungen für den 
Registereintrag der Interessenvertreterin/des Interessenvertreters vornehmen (siehe 
Abschnitt 5). 

 

Eintrag freigeben 

Nachdem alle Angaben vollständig eingetragen wurden, muss der Registereintrag für die 
Veröffentlichung im Lobbyregister freigegeben werden (siehe Abschnitt 5.10). Der 
Freigabeprozess umfasst mehrere Schritte. Bitte beachten Sie, dass deshalb bis zur 
tatsächlichen Veröffentlichung des Eintrags im Lobbyregister mehrere Tage vergehen 
können. 

Zunächst muss ein Bestätigungsdokument heruntergeladen werden, in dem sämtliche 
Eintragungen aufgeführt sind und das als Anlagen den Verhaltenskodex nach § 5 
Absatz 2 LobbyRG sowie die Datenschutzhinweise enthält. Beim erstmaligen 
Herunterladen des Bestätigungsdokuments wird im System ein Freigabecode erzeugt, der 
am Ende des Freigabeprozesses zur Authentifizierung einzugeben ist. Der Freigabecode 
wird zur Sicherstellung der Authentizität des Registereintrags per Briefpost an die von 
der/dem IV-Admin angegebene Adresse versandt und ist dauerhaft für alle zukünftigen 
Änderungen und Aktualisierungen gültig. 

Das Bestätigungsdokument muss ausgedruckt und von der Interessenvertreterin/dem 
Interessenvertreter (wenn diese/dieser eine natürliche Person ist) bzw. von den im 
Eintrag genannten (gesetzlichen oder sonstigen) Vertreterinnen/Vertretern einer 
Organisation oder einer mit der Einzelvertretung beauftragten Person unterschrieben 
werden. Das unterschriebene Bestätigungsdokument muss anschließend eingescannt und 
in der Webanwendung des Lobbyregisters hochgeladen werden. 

Als letzten Schritt geben Sie den per Briefpost erhaltenen Freigabecode ein und 
bestätigen die Veröffentlichung des Registereintrags. 
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4. Admin-Konto erstellen und nutzen 

Bevor Sie den eigentlichen Eintrag im Lobbyregister anlegen können, müssen Sie ein 
Registrierungskonto, das „IV-Administrations-Konto (Admin-Konto)“, erstellen. Über das 
Admin-Konto gelangen Sie später jederzeit zu dem von Ihnen angelegten Eintrag im 
Lobbyregister. Sie können den Eintrag hier einsehen, ändern und auch die jährliche 
Aktualisierung durchführen. 

Wenn Sie eine Interessenvertreterin oder einen Interessenvertreter in das Lobbyregister 
eintragen und zu diesem Zweck ein Admin-Konto anlegen, bezeichnen wir Sie hier als 
„IV-Admin“. 

 

Eine/Ein IV-Admin ist eine natürliche Person, die befugt ist, den Eintrag einer 
Interessenvertreterin/eines Interessenvertreters im Lobbyregister zu erstellen, zu 
ändern und zu aktualisieren, also zu administrieren. Es kann sich dabei um die 
Interessenvertreterin/den Interessenvertreter selbst handeln, aber auch um eine 
Person, die mit der Administration des Eintrags beauftragt ist.  

Auch wenn der/die einzutragende Interessenvertreter/-in eine juristische Person, 
Personengesellschaft oder sonstige Organisation ist, muss eine natürliche Person 
als IV-Admin benannt werden, die den Eintrag administriert und der 
registerführenden Stelle als Ansprechperson zur Verfügung steht. Die/Der IV-
Admin muss über eine E-Mail-Adresse, eine Postanschrift sowie eine aktive 
Telefonnummer verfügen. 

 

Es sind nur wenige Schritte nötig, um ein Admin-Konto anzulegen. Die hier 
eingegebenen Daten werden NICHT im Lobbyregister veröffentlicht, sondern nur bei der 
registerführenden Stelle gespeichert, um bei Bedarf mit Ihnen in Kontakt treten zu 
können. 

 

Wichtiger Hinweis! 

Die Kontaktaufnahme wird sowohl per E-Mail als auch auf dem Postweg erfolgen. 
Bitte achten Sie sorgfältig auf Richtigkeit bei der Eintragung der Angaben! 
 

 

Sobald Sie das Admin-Konto erstellt haben, können Sie mit dem Eintrag der 
Interessenvertreterin/des Interessenvertreters in das Lobbyregister beginnen. 
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4.1 Admin-Konto anlegen 

Um ein Admin-Konto anzulegen, rufen Sie die Webseite des Lobbyregisters 
(www.bundestag.de/lobbyregister) auf und klicken auf den Link „Eintragung in das 
Lobbyregister als Interessenvertreter/-in“ oder den Reiter „Registrierung/Login“. 

Wenn Sie noch kein Admin-Konto haben, klicken Sie hier auf „Jetzt Konto anlegen“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1 Persönliche Angaben (IV-Administrator/-in) 

In die jetzt angezeigte Maske tragen Sie Ihre persönlichen Angaben ein. Gemeint sind 
hier die Daten der/des IV-Admin, die nicht mit den Daten der einzutragenden 
Interessenvertreterin/des einzutragenden Interessenvertreters übereinstimmen müssen. 

http://www.bundestag.de/lobbyregister
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4.1.2 Datenschutzhinweis 

 

 

 

Auf der Seite, auf der Ihre persönlichen Angaben noch einmal zur Prüfung dargestellt 
werden, wird Ihnen auch ein Link zu den Datenschutzhinweisen für die Erstellung des 
Admin-Kontos und den Eintrag in das Lobbyregister (siehe Anhang 3) angezeigt. Bitte 
lesen Sie diese Datenschutzhinweise und bestätigen Sie dies durch das Setzen eines 
Hakens im entsprechenden Kästchen. 

 

4.1.3 E-Mail-Verifizierung 

Bitte prüfen Sie jetzt das Eingangspostfach des E-Mail-Kontos, das Sie angegeben haben. 
Hier sollte eine E-Mail von der registerführenden Stelle des Lobbyregisters eingegangen 
sein, die einen Link zur Bestätigung Ihrer E-Mail-Adresse enthält. Wenn Sie keine solche 
E-Mail erhalten haben, warten Sie bitte einen Augenblick und überprüfen Sie Ihren 
Spam-Ordner. Beachten Sie, dass die E-Mail von einer Subdomain verschickt wird und 
die Einstellungen Ihres E-Mail-Programms den Empfang solcher E-Mails ermöglichen 
müssen. 

Klicken Sie auf den in der E-Mail enthaltenen Bestätigungslink. Beachten Sie dabei, dass 
der Link aus Sicherheitsgründen ungültig wird, wenn Sie Ihre E-Mail-Adresse nicht 
innerhalb einer Stunde durch diesen Klick bestätigen. Wenn Sie den Bestätigungslink 
erst nach Ablauf einer Stunde anklicken, erhalten Sie aus Sicherheitsgründen eine 
weitere E-Mail mit einem neuen Link. Dieser Vorgang muss aber spätestens innerhalb 
von vier Wochen nach Eingang der Bestätigungsmail abgeschlossen worden sein. 

 

4.1.4 Passwort festlegen 

Wenn Sie Ihre E-Mail-Adresse erfolgreich bestätigt haben, werden Sie aufgefordert, ein 
Passwort für Ihren persönlichen Zugang zu dem Admin-Konto zu vergeben. Dieses 
Passwort und die Ihnen im nächsten Schritt zugewiesene Kontonummer nutzen Sie 
künftig, um sich in das Admin-Konto einzuloggen. 

Bitte wählen Sie ein Passwort, das mindestens 8 Zeichen lang ist, mindestens ein 
Sonderzeichen, einen Großbuchstaben, einen Kleinbuchstaben und eine Zahl enthält. 

Wiederholen Sie dieses Passwort. Beenden Sie die Kontoeröffnung durch einen Klick auf 
die Schaltfläche „Kontoeröffnung abschließen“. 
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4.2 Kontonummer 

Sobald Sie das Admin-Konto erfolgreich angelegt haben, senden wir Ihnen per E-Mail 
eine zufallsgenerierte siebenstellige Kontonummer mit einem vorangestellten „K“ für 
dieses Admin-Konto zu, die dauerhaft mit dem Konto und dem vorzunehmenden 
Registereintrag verknüpft ist. Bitte bewahren Sie die Kontonummer sicher auf und geben 
Sie diese nicht an unbefugte Dritte weiter. Mit dieser Kontonummer, der von Ihnen 
angegebenen E-Mail-Adresse und Ihrem persönlichen Passwort können Sie sich künftig 
in das Admin-Konto einloggen. Sie benötigen diese auch für die Kommunikation mit der 
registerführenden Stelle. Die Kontonummer wird nicht veröffentlicht. 

Bei Verlust der Kontonummer können Sie sich diese erneut an die bei der Anmeldung 
verwendete E-Mail-Adresse schicken lassen. Kontaktieren Sie hierfür die 
registerführende Stelle. 

Bitte beachten Sie, dass diese Kontonummer NICHT identisch mit der – fortlaufend 
vergebenen und veröffentlichten – Registernummer ist, die jedem veröffentlichten Eintrag 
einer Interessenvertreterin/eines Interessenvertreters zugewiesen wird. 

 

4.3 Admin-Login 

Wenn Sie erfolgreich ein Admin-Konto eröffnet und von der registerführenden Stelle die 
siebenstellige Kontonummer erhalten haben, können Sie sich auf der Startseite des 
Bereichs für Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter (siehe Eingabemaske oben 
unter 4.1) einloggen. 

 

Hierzu müssen Sie 

• die Kontonummer, 

• die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse und 

• das von Ihnen gewählte persönliche Passwort 

eingeben. 

 

Wenn Sie Ihr Passwort zehnmal falsch eingeben, verlängert sich schrittweise die 
Wartezeit bis zur nächsten Anmeldemöglichkeit. Sie können über einen Klick auf die 
Schaltfläche „Passwort vergessen?“ ein neues Passwort vergeben. Hierfür wird Ihnen ein 
neuer Link an die von Ihnen angegebene Admin-E-Mail-Adresse gesandt. Wenn Sie auf 
diesen klicken, können Sie ein neues Passwort vergeben, das den im Abschnitt 4.1.4 
beschriebenen Anforderungen genügen muss. Ihr altes Passwort wird dann ungültig. 
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4.4 Kontoübersicht 

Nach dem Einloggen erhalten Sie Zugang zur Kontoübersicht. 

 

 

Nach dem ersten Einloggen können Sie unmittelbar mit dem Eintrag einer 
Interessenvertreterin/eines Interessenvertreters in das Lobbyregister beginnen, indem 
Sie auf die Schaltfläche „Jetzt in das Lobbyregister eintragen“ klicken. Den 
Eintragungsprozess können Sie jederzeit unterbrechen und später wieder aufnehmen. In 
der Zwischenzeit bleiben die bereits gespeicherten Eintragungen im Konto erhalten. 
Einzelheiten des Eintragungsprozesses werden unten in Abschnitt 5 erläutert. 

Bitte beachten Sie, dass der Eintrag innerhalb von acht Wochen ab Beginn der 
Eintragungen freigegeben werden muss. Wenn dies nicht geschieht und auch das Admin-
Konto vier weitere Wochen inaktiv bleibt, wird das Admin-Konto mit allen bereits 
getätigten Eintragungen automatisch wieder gelöscht. 

Außerdem können Sie von der Kontoübersicht aus das Admin-Konto verwalten, Ihre 
eigenen Angaben und zukünftig auch die Angaben weiterer Admin ändern (siehe 
Abschnitt 4.5), indem Sie unter der Überschrift „Aktionen“ auf das Symbol für 
„Bearbeiten“ klicken. Sie können hier auch das Konto löschen, solange von diesem aus 
noch kein Registereintrag zur Veröffentlichung freigegeben worden ist. 

Nach Veröffentlichung des Registereintrags können Sie von hier aus auch die Angaben 
im Registereintrag der Interessenvertreterin/des Interessenvertreters einsehen, ändern 
oder aktualisieren, indem Sie auf die entsprechende Schaltfläche klicken. 

Sie können hier außerdem ein PDF-Dokument mit einer vollständigen Übersicht über alle 
bereits in dem Registereintrag vorgenommenen Eintragungen herunterladen.  
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Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, nach Veröffentlichung des Registereintrags ein 
komprimiertes Lobbyregister-Profil („IV-Visitenkarte“) als PDF-Dokument 
herunterzuladen, das den Adressatinnen und Adressaten der Interessenvertretung bei der 
Kontaktaufnahme zur Verfügung gestellt werden kann. 

 

Bitte vergessen Sie nicht, sich durch einen Klick auf die Schaltfläche „Ausloggen“ oder 
auf das Wort „Logout“ rechts oben in der Kopfzeile auszuloggen. Ein automatischer 
Logout erfolgt nach zwei Stunden Inaktivität. 

 

4.5 IV-Admin ändern oder weitere IV-Admin hinzufügen 

Gegenwärtig kann nur eine Person als IV-Admin angegeben werden. Die Angaben zu 
dieser/diesem IV-Admin können über die Konto-Übersicht geändert werden. Änderungen 
der E-Mail-Adresse der/des IV-Admin sind gegenwärtig noch nicht möglich. Bei einer 
Änderung der E-Mail-Adresse der/des IV-Admin wenden Sie sich bitte an die 
registerführende Stelle unter: 

lobbyregister-iv@bundestag.de 

oder 

+49 30 227-37555 

Außerdem ist vorgesehen, dass zukünftig zwei weitere Personen als zusätzliche IV-
Admin angegeben werden können, die ebenfalls die Eintragungen und Änderungen im 
Registereintrag vornehmen können. Wir werden Sie über den Newsletter zum 
Lobbyregister informieren, sobald diese Möglichkeit freigeschaltet wird. Den Newsletter 
können Sie unter http://www.bundestag.de/services/newsletter/newsletter bestellen. 

 

4.6 Konto löschen 

Durch einen Klick auf die Schaltfläche „Löschung des Kontos“ in der Kontoübersicht 
können Sie das Admin-Konto einschließlich Ihrer persönlichen Angaben löschen. 

Sofern Sie noch keinen Registereintrag für eine Interessenvertreterin/einen 
Interessenvertreter veröffentlicht haben, können Sie auf diesem Weg alle Angaben 
vollständig löschen. 

Solange noch kein Registereintrag für eine Interessenvertreterin/einen Interessenvertreter 
veröffentlicht wurde, wird das Admin-Konto nach 28 Tagen Inaktivität automatisch 
gelöscht. 

Sobald ein Registereintrag für eine Interessenvertreterin/einen Interessenvertreter 
veröffentlicht ist, kann das Konto nicht mehr durch die/den IV-Admin gelöscht werden. 
Zukünftig können jedoch im Fall eines Wechsels die Daten der/des bisherigen IV-Admin 
im Konto gelöscht werden, wenn mindestens eine andere Person als IV-Admin 
eingetragen ist. Solange dies noch nicht möglich ist, kontaktieren Sie im Fall eines 
Admin-Wechsels nach Veröffentlichung des Registereintrags bitte die registerführende 
Stelle. 

mailto:lobbyregister-iv@bundestag.de
http://www.bundestag.de/services/newsletter/newsletter
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5. Eintragungen vornehmen 

Es wurde versucht, den Eintragungsprozess so selbsterklärend und praktikabel wie 
möglich zu gestalten. In Anbetracht der Vielzahl von einzelnen Eintragungsfeldern 
erscheint es aber sinnvoll, zu jedem einzelnen Eintragungsfeld im Rahmen dieses 
Handbuchs Erläuterungen anzubieten, sodass möglichst viele Fragen auf diese Weise 
ohne Kontaktaufnahme mit der Hotline der registerführenden Stelle geklärt werden 
können. 

Um mit der Eintragung zu beginnen, klicken Sie nach der Anmeldung im Admin-Konto 
(siehe Abschnitt 4) auf die Schaltfläche „Eintrag ins Lobbyregister“. Dadurch gelangen 
Sie zur Eintragsübersicht. 

 

 

Eintragsübersicht 

Ein wichtiges Instrument bei der Vornahme des Registereintrags ist die 
Eintragsübersicht, die es Ihnen erleichtert, den Eintragungsprozess strukturiert zu 
gestalten und die einzelnen Eintragungskategorien nach Wunsch zu bearbeiten. 
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5.1 Identität der Interessenvertreterin/des Interessenvertreters 

Nach § 1 Absatz 4 LobbyRG sind Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter 
natürliche Personen oder juristische Personen, Personengesellschaften oder sonstige 
Organisationen, auch in Form von Netzwerken, Plattformen oder anderen Formen 
kollektiver Tätigkeiten, die Interessenvertretung selbst betreiben oder in Auftrag geben. 

 

 

 

In dieser Eingabemaske ist anzugeben, ob es sich bei der Interessenvertreterin/dem 
Interessenvertreter um eine natürliche Person oder um eine juristische Person, 
Personengesellschaft oder sonstige Organisation, auch in Form von Netzwerken, 
Plattformen oder anderen Formen kollektiver Tätigkeiten, handelt. 

Diese Unterscheidung ist erforderlich, weil das LobbyRG von natürlichen Personen 
andere Angaben verlangt als von juristischen Personen, Personengesellschaften oder 
sonstigen Organisationen.  
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5.1.1 Natürliche Person 

Nach § 3 Absatz 1 Nummer 1 LobbyRG müssen Interessenvertreterinnen und 
Interessenvertreter, die sich als natürliche Person in das Lobbyregister eintragen, 
Informationen zu Namen, Geburtsdatum und Geburtsort sowie Anschrift und ihren 
elektronischen Kontaktdaten bereitstellen. 
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5.1.2 Juristische Person, Personengesellschaft oder sonstige Organisation 

 

5.1.2.1 Stammdaten 

Nach § 3 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a und b LobbyRG müssen 
Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter, die sich als juristische Person, 
Personengesellschaft oder sonstige Organisation in das Lobbyregister eintragen, 
Informationen zu Firma, Name oder Bezeichnung der Organisation, Webseite, E-Mail-
Adresse, Anschrift sowie Rechtsform oder Art der Organisation bereitstellen. 

 

 

 

Name der Organisation 

Geben Sie den vollständigen Namen, die vollständige Firma oder Bezeichnung der 
juristischen Person, Personengesellschaft oder sonstigen Organisation an. Verwenden Sie 
keine Abkürzungen, es sei denn, die Abkürzung ist offizieller Bestandteil der 
Bezeichnung der Organisation. Gängige Abkürzungen oder Kurzbezeichnungen sollten 
zusätzlich, z. B. in Klammern, genannt werden.  
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5.1.2.2 Vertretung 

Nach § 3 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe c LobbyRG müssen Interessenvertreter, die 
juristische Personen, Personengesellschaften oder sonstige Organisationen sind, 
Informationen zu allen gesetzlichen Vertretungen oder sonstigen vertretungsberechtigten 
Personen bereitstellen. 

 

Gesetzliche Vertreter/-innen sind Personen, die eine juristische Person oder eine 
Personengesellschaft auf der Grundlage gesetzlicher Regelungen umfassend 
vertreten. 

 

Beispiele: 

Rechtsform Gesetzliche Vertretung 

Eingetragener Verein (e. V.) Vorstand (§ 26 Absatz 1 BGB) 

Nicht eingetragener  
Idealverein 

Vorstand (§ 26 Absatz 1 BGB analog) 

Wirtschaftlicher Verein Vorstand (§ 26 Absatz 1 BGB) 

Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts (GbR) 

Alle Gesellschafter/-innen gemeinsam 
(§ 709 Absatz 1 BGB). Je nach 
Gesellschaftsvertrag potenziell stattdessen 
auch eine Gesellschafterin oder ein 
Gesellschafter, der bzw. dem die Befugnis 
zur Geschäftsführung übertragen wurde 
(§§ 710, 714 BGB). 

Stiftung bürgerlichen Rechts Vorstand (§§ 86, 26 BGB) 

Partnerschaftsgesellschaft 
(PartG) 

Jede Partnerin oder jeder Partner allein, 
soweit der Gesellschaftsvertrag keine 
abweichende Regelung trifft (§ 7 PartGG 
i. V. m § 125 HGB). 

Eingetragene 
Genossenschaft (eG) 

Vorstand (§ 25 GenG) 

Offene Handelsgesellschaft 
(OHG) 

Jede Gesellschafterin oder jeder 
Gesellschafter allein, soweit der 
Gesellschaftsvertrag keine abweichende 
Regelung trifft (§ 125 HGB). 

Kommanditgesellschaft 
(KG) 

Jede Komplementärin oder jeder 
Komplementär allein, soweit der 
Gesellschaftsvertrag keine abweichende 
Regelung trifft (§§ 164, 161 Absatz 2, 125 
Absatz 1 HGB). 
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5.1.2.3 Beschäftigte, die die Interessenvertretung unmittelbar ausüben 

Nach § 3 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe d LobbyRG müssen Interessenvertreter, die sich 
als juristische Person, Personengesellschaft oder sonstige Organisation in das 
Lobbyregister eintragen, Informationen zu den Beschäftigten bereitstellen, die die 
Interessenvertretung unmittelbar ausüben, soweit diese nicht bereits als (gesetzliche) 
Vertreter/-innen erfasst wurden. 

 

 

 

In diese Eingabemaske sind alle Beschäftigten der Interessenvertreterin/des 
Interessenvertreters, die die Interessenvertretung unmittelbar ausüben, namentlich 
einzutragen, wenn sie nicht bereits in der vorherigen Eingabemaske als (gesetzliche) 
Vertreter/-innen namentlich benannt wurden (siehe Abschnitt 5.1.2.2). 

Beschäftigte sind Personen, mit denen in der Regel ein Arbeits- oder 
Anstellungsverhältnis besteht oder die eine Tätigkeit nach Weisungen ausüben 
und in die Arbeitsorganisation eingegliedert sind, sodass sie der 
Interessenvertreterin bzw. dem Interessenvertreter als Beschäftigte zugerechnet 
werden können. 
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5.1.2.4 Mitgliederzahl und Mitgliedschaften 

Nach § 3 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe e LobbyRG müssen Interessenvertreter, die als 
juristische Personen, Personengesellschaften oder sonstige Organisationen registriert 
sind, Informationen zu Mitgliederzahl und Mitgliedschaften bereitstellen. 
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5.2 Beschreibung der Tätigkeit/Benennung der Interessen- und Vorhabenbereiche 

Nach § 3 Absatz 1 Nummer 3 LobbyRG müssen Interessenvertreterinnen und 
Interessenvertreter Informationen zum Interessen- und Vorhabenbereich bereitstellen 
und ihre Tätigkeit beschreiben. 

Dies gilt sowohl für Interessenvertreter/-innen, die als natürliche Personen eingetragen 
sind, als auch für Interessenvertreter, die als juristische Personen, 
Personengesellschaften oder sonstige Organisationen registriert sind. 

 

5.2.1 Tätigkeitskategorie 

 

 

Geben Sie zunächst an, welche der folgenden Tätigkeitskategorien die Tätigkeit der 
Interessenvertreterin/des Interessenvertreters am besten beschreibt. Wenn die Tätigkeit 
der Interessenvertreterin/des Interessenvertreters unter mehr als eine Tätigkeitskategorie 
fallen könnte, wählen Sie die Tätigkeitskategorie aus, die den Schwerpunkt der Tätigkeit 
im Bereich der Interessenvertretung darstellt. Sie können nur eine Kategorie auswählen. 

Folgende Kategorien zur Beschreibung der Tätigkeit stehen zur Auswahl: 
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Aktualisierungspflicht 

Die Angaben zur Tätigkeitskategorie müssen gemäß § 3 Absatz 3 Satz 1 LobbyRG 
mindestens jährlich aktualisiert werden (siehe Abschnitt 6). Wer eine Angabe – 
vorsätzlich oder fahrlässig – nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig 
aktualisiert, handelt gemäß § 7 Absatz 1 Nummer 3 LobbyRG ordnungswidrig. Die 
Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 7 Absatz 3 LobbyRG mit einer Geldbuße von bis zu 
50.000 Euro geahndet werden. 

 

5.2.2 Interessenbereiche 

Im Folgenden sind die Politikbereiche auszuwählen, zu denen Interessenvertretung in 
den folgenden Monaten (bis zur nächsten jährlichen Aktualisierung) im Schwerpunkt 
betrieben werden soll. 

Geben Sie nur diejenigen Bereiche an, zu denen die Interessenvertretung 
schwerpunktmäßig betrieben werden soll. Bei Änderungen der Schwerpunkte der 
Interessenvertretung können diese Angaben jederzeit geändert werden. 
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5.2.3 Beschreibung der Tätigkeit 

 

 

Ergänzend zu der ausgewählten Tätigkeitskategorie (siehe Abschnitt 5.2.1) ist hier die 
konkrete Tätigkeit der Interessenvertreterin oder des Interessenvertreters im Bereich der 
Interessenvertretung in einem Freitextfeld zu beschreiben. Dazu ist zunächst anzugeben, 
ob die Interessenvertretung selbst betrieben, in Auftrag gegeben oder sowohl selbst 
betrieben als auch in Auftrag gegeben wird. 

Die Interessenvertretung wird in Auftrag gegeben, wenn eine Interessenvertreterin 
oder ein Interessenvertreter nicht selbst (bei Organisationen durch die Vertreter/ 
-innen oder die Beschäftigten) Einfluss auf den Willensbildungs- oder 
Entscheidungsprozess der Organe, Mitglieder, Fraktionen oder Gruppen des 
Deutschen Bundestages oder der Bundesregierung nimmt, sondern ihre/seine 
Interessen durch eine Dritte oder einen Dritten vertreten lässt. Eine Unterstützung 
bei der Vorbereitung der eigenen Interessenvertretung durch Dritte, ohne dass 
diese selbst Kontakt zu den Adressatinnen und Adressaten der 
Interessenvertretung aufnehmen, stellt kein „In-Auftrag-geben“ von 
Interessenvertretung dar. 
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5.2.4 Optionale Angabe konkreter Gesetzesvorhaben 

Zur Beschreibung der Interessenvertretung kann auch auf konkrete Gesetzesvorhaben 
Bezug genommen werden. Entsprechende Angaben sind freiwillig; das 
Lobbyregistergesetz enthält keine dahingehende Verpflichtung. 

Dazu können die Drucksachennummer des Deutschen Bundestages oder die Bezeichnung 
des jeweiligen Gesetzesvorhabens angegeben werden. Auch ohne diese optionalen 
Angaben sind die Angaben im Lobbyregister zum Interessen- und Vorhabenbereich 
vollständig und ausreichend. 

 

 

 

Gesetzesvorhaben mit Drucksachennummer 

Wenn ein konkretes Gesetzesvorhaben mit Drucksachennummer angegeben werden soll, 
klicken Sie unter der Überschrift „Gesetzesvorhaben mit Drucksachennummer“ auf die 
Schaltfläche „Gesetzesvorhaben hinzufügen“ und füllen Sie die erscheinenden Felder 
aus. 
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5.3 Identität von Auftraggeberinnen und Auftraggebern 

Nach § 3 Absatz 1 Nummer 4 LobbyRG müssen Interessenvertreterinnen und 
Interessenvertreter Angaben zur Identität von Auftraggeberinnen und Auftraggebern 
machen, für die Interessenvertretung betrieben wird. Hierbei gilt hinsichtlich der Art der 
Angaben § 3 Absatz 1 Nummer 1 und 2 Buchstaben a bis c LobbyRG entsprechend (vgl. 
Abschnitte 5.1.1 und 5.1.2 bis 5.1.2.2).  

Die Verpflichtung gilt sowohl für Interessenvertreter/-innen, die als natürliche Personen 
eingetragen sind, als auch für solche, die als juristische Personen, 
Personengesellschaften oder sonstige Organisationen registriert sind. 

 

 

Geben Sie in dieser Eingabemaske zunächst an, ob die Interessenvertretung im Auftrag 
betrieben wird oder nicht. 

 

Interessenvertretung wird im Auftrag betrieben, wenn eine Interessenvertreterin 
oder ein Interessenvertreter nicht in eigenem Interesse Einfluss auf den 
Willensbildungs- oder Entscheidungsprozess der Organe, Mitglieder, Fraktionen 
oder Gruppen des Deutschen Bundestages oder der Bundesregierung nimmt, 
sondern dies im Interesse einer/-s Dritten geschieht. Dies ist z. B. dann der Fall, 
wenn eine Beratungsagentur mit der Vertretung der Interessen eines 
Unternehmens gegenüber der Politik beauftragt wird. 

Erforderlich ist zudem ein Vertragsverhältnis zwischen der 
Interessenvertreterin oder dem Interessenvertreter und der dritten Person. 
Dieses muss nicht schriftlich und auch nicht notwendigerweise ausdrücklich 
geschlossen sein. Eine Gegenleistung (beispielsweise in Form von Geldzahlungen) 
der dritten Person für die Interessenvertretung ist für das Bestehen eines solchen 
Vertragsverhältnisses nicht zwingend erforderlich. Sie kann aber ein Indiz dafür 
sein, dass die Interessenvertretung im Auftrag der dritten Person betrieben wird. 
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5.4 Anzahl der Beschäftigten im Bereich der Interessenvertretung 

Nach § 3 Absatz 1 Nummer 5 LobbyRG müssen Interessenvertreterinnen und 
Interessenvertreter Informationen zur Anzahl ihrer Beschäftigten im Bereich der 
Interessenvertretung in Stufen von jeweils zehn Beschäftigten bereitstellen. 

Dies gilt sowohl für Interessenvertreter/-innen, die als natürliche Personen eingetragen 
sind, als auch für Interessenvertreter/-innen, die als juristische Personen, 
Personengesellschaften oder sonstige Organisationen registriert sind. 

 

 

 

In diese Eingabemaske ist die Anzahl der Beschäftigten im Bereich der 
Interessenvertretung einzutragen. Zu berücksichtigen sind sowohl die Personen, die die 
Interessenvertretung unmittelbar ausüben, als auch die Personen, die die 
Interessenvertretung regelmäßig inhaltlich unterstützen. Die sich aus der Anzahl der 
Beschäftigten ergebende Stufe (von jeweils zehn Beschäftigten) wird automatisch rechts 
neben dem Eingabefeld angezeigt und im Registereintrag nur als Stufe veröffentlicht. 

Die Anzahl der Beschäftigten ist als Kopfzahl anzugeben, unabhängig vom zeitlichen 
Umfang der jeweiligen Beschäftigung und vom Anteil der Arbeitszeit, den die jeweilige 
Person für den Bereich der Interessenvertretung aufwendet. Eine „Bagatellgrenze“ sieht 
das Gesetz nicht vor. 

Kommt es durch den Aus- und Eintritt von Beschäftigten zu einem Personenwechsel auf 
einem Arbeitsplatz im Bereich der Interessenvertretung, ist jeweils nur eine Person je 
Arbeitsplatz zu berücksichtigen.  
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5.5 Jährliche finanzielle Aufwendungen im Bereich der Interessenvertretung 

Nach § 3 Absatz 1 Nummer 6 i. V. m. Absatz 3 Satz 4 LobbyRG müssen 
Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter Angaben zu den finanziellen 
Aufwendungen im Bereich der Interessenvertretung, die im letzten abgelaufenen 
Geschäftsjahr angefallen sind, in Stufen von jeweils 10.000 Euro machen. 

Dies gilt sowohl für Interessenvertreter/-innen, die als natürliche Personen eingetragen 
sind, als auch für Interessenvertreter, die als juristische Personen, 
Personengesellschaften oder sonstige Organisationen registriert sind. 
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5.6 Zuwendungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand 

Nach § 3 Absatz 1 Nummer 7 LobbyRG müssen Interessenvertreterinnen und 
Interessenvertreter Angaben zu den im letzten abgelaufenen Geschäftsjahr erhaltenen 
einzelnen Zuwendungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand in Stufen von jeweils 
10.000 Euro machen, sofern einzeln ein Betrag von 20.000 Euro oder der Gesamtwert von 
20.000 Euro, bezogen auf eine Geberin oder einen Geber, in diesem Kalender- bzw. 
Geschäftsjahr überschritten wird. 

Dies gilt sowohl für Interessenvertreter/-innen, die als natürliche Personen eingetragen 
sind, als auch für Interessenvertreter, die als juristische Personen, 
Personengesellschaften oder sonstige Organisationen registriert sind. 
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5.7 Schenkungen 

Nach § 3 Absatz 1 Nummer 7 LobbyRG müssen Interessenvertreterinnen und 
Interessenvertreter Angaben zu den im letzten abgelaufenen Geschäftsjahr erhaltenen 
Schenkungen Dritter in Stufen von jeweils 10.000 Euro machen, sofern einzeln ein 
Betrag von 20.000 Euro oder der Gesamtwert von 20.000 Euro, bezogen auf eine Geberin 
oder einen Geber, in diesem Geschäftsjahr überschritten wird. 

Dies gilt sowohl für Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter, die als natürliche 
Personen eingetragen sind, als auch für Interessenvertreter, die als juristische Personen, 
Personengesellschaften oder sonstige Organisationen registriert sind. 
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5.8 Jahresabschlüsse/Rechenschaftsberichte (nur juristische Personen) 

Nach § 3 Absatz 1 Nummer 8 LobbyRG müssen Interessenvertreter, die als juristische 
Personen im Lobbyregister registriert sind, Jahresabschlüsse oder Rechenschaftsberichte 
bereitstellen, falls keine handelsrechtlichen Offenlegungspflichten bestehen. 
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5.10 Registereintrag freigeben 

Nachdem alle Angaben vollständig eingetragen wurden, muss der Registereintrag für die 
Veröffentlichung im Lobbyregister freigegeben werden. Dieser Prozess kann einige Zeit in 
Anspruch nehmen, da dabei die Angaben durch eine Unterschrift der 
Interessenvertreterin/des Interessenvertreters beziehungsweise durch die im 
Registrierungsprozess angegebene(n) vertretungsberechtigte(n) Person(en) bestätigt 
werden müssen und Sie zum Abschluss einen Freigabecode eingeben müssen, der Ihnen 
nach Aktivierung des Freigabevorgangs per Briefpost zugesendet wird. 

Wenn alle Angaben vollständig eingetragen wurden, können Sie in der Eintragsübersicht 
mit der Freigabe beginnen. 

 

 

 

Wenn Sie in der Eintragsübersicht auf die Schaltfläche „Zur Freigabe“ klicken, gelangen 
Sie an das Ende der Eintragsübersicht. 

 

 

 

Wenn Sie den Freigabeprozess starten möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche 
„Registereintrag freigeben“.  
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6. Aktualisierungen und Änderungen vornehmen 

Um dauerhaft einen hohen Informationswert der Registereinträge zu gewährleisten, legt das 
Lobbyregistergesetz in § 3 Absatz 3 fest, dass Änderungen innerhalb bestimmter Fristen in das 
Register einzutragen sind. Ferner ist der gesamte Registereintrag mindestens einmal jährlich zu 
aktualisieren. 

 

Wichtiger Hinweis! 

Gemäß § 7 Absatz 1 Nummer 3 LobbyRG handelt ordnungswidrig, wer entgegen § 3 Absatz 3 
Satz 1 LobbyRG, auch in Verbindung mit den Sätzen 2 bis 5, eine Angabe nicht richtig, nicht 
vollständig oder nicht rechtzeitig aktualisiert. Ordnungswidrig handelt gemäß § 7 Absatz 2 
LobbyRG auch, wer eine solche Handlung fahrlässig begeht. Deshalb sollte durch 
entsprechende organisatorische Maßnahmen sichergestellt werden, dass die jeweiligen 
Aktualisierungspflichten eingehalten werden. 

 

Änderungen im Lobbyregistereintrag vornehmen 
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